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 Veröffentlicht am 09.10.1990

Norm

UWG §2 D1

Rechtssatz

Mit der allgemeinen Anerkennung der Umwelt als schutzbedürftiges, weil unersetzliches, Gut hat sich in den letzten

Jahren zunehmend ein verstärktes Umweltbewußtsein entwickelt; das hat dazu geführt, daß zumindest maßgebliche

Teile der jeweils betro7enen Verbraucherkreise aus Sorge um die eigene Gesundheit, aus Verantwortungsgefühl für

spätere Generationen oder aus ähnlichen Motiven als umweltverträglich angepriesene Erzeugnisse bevorzugen und

sogar bereit sind, höhere Preise zu zahlen oder auf bestimmte Eigenschaften solcher Erzeugnisse zu verzichten. -

"Treibgas F22-Ozonschutz".
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